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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.11.1989

Norm

StGB §42 Z1

Rechtssatz

Bei der Prüfung der Strafwürdigkeit einer versuchten Entwendung fällt ein nach Betretung auf frischer Tat abgelegtes

Geständnis ebensowenig als exzeptionell schuldmindernd ins Gewicht wie der Umstand, daß die Tat aus demselben

Grund letztlich beim Versuch blieb.
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